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Baurechtliche
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Leitplan

Baubehébrde

Beschwerde

1. Formelle Vorschriften

§ 1

' Dieses Reglement enthalt in Erganzung und Ausfilhrung des
Planungs- und Baugesetzes des Kantons Solothurn vom 3. De-
zember 1978 und der Kantonalen Bauverordnung vom 3. Juli
1978 Vorschriften Uber das Bauen in der Gemeinde.

2 Das Reglement strebt eine geordnete, raumliche Entwicklung
des Stadtgebietes und die Erhaltung und Forderung der stadte-
baulichen und naturrdumlichen Qualitaten an.

§ 2

Das Baureglement bildet zusammen mit dem Zonenreglement,
dem Nutzungszonen-, dem Bauklassen- und dem Gesamtplan
sowie den Erschliessungsplanen die baurechtliche Grundord-
nung der Stadt Grenchen.

§ 3

Die Leitblatter und der Leitplan sind die Instrumente des stad-
tebaulichen Leitbildes. Sie kdnnen behdrdenverbindlich erklart
werden und dienen als Beurteilungsgrundlage fur alle offentli-
chen und privaten Bauvorhaben.

§ 4

' Die Bau-, Planungs- und Umweltkommission ist Baubehdrde
fur Baugesuche, gegen die Einsprachen vorliegen.

2 |n allen ibrigen Fallen ist die Baudirektion Baubehérde.

§ 5

Gegen Verfligungen und Entscheide der Baubehdrde kann in-
nert 10 Tagen beim Bau- und Justizdepartement des Kantons
Solothurn Beschwerde gefuhrt werden.
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2. Bauvorschriften

2.1 Asthetik und Sicherheit

§ 6

! Bauten und Umgebungsgestaltungen sollen sich in ihrer Er-
scheinung in das Stadt-, Quartier- und Strassenbild einfligen
und die Einheitlichkeit der wesentlichen Merkmale der Siedlung
wahren.

2 Als Elemente sind massgebend:

— Standort, Stellung und Form des Gebaudes (Baukubus und
Dach);

— Aussenraum, besonders der Ubergangsbereich zum offentli-
chen Raum (Raumfolge, Bepflanzung und Einfriedungen).

3 Die Baubehérde kann bei Brandmauern Vorschriften tiber de-
ren Gestaltung erlassen.

* Werden Gebaude oder bauliche Anlagen abgebrochen, ohne
dass anschliessend mit der Errichtung eines Neubaues begon-
nen wird, kann die Baubehorde Vorschriften tber die Gestal-
tung des Areals erlassen.

§ 7

Terrainveranderungen sind nicht zu bewilligen, wenn das Land-
schafts-, Orts-, Quartier-, oder Strassenbild beeintrachtigt wird.

§ 8

' Im Interesse einer umweltgerechten Siedlungsentwasserung
ist unverschmutztes Niederschlagswasser entweder versickern
zu lassen oder verzogert abzuleiten. Bei der Versickerung ist in
erster Linie oberflachige Versickerung anzustreben.

2 Zu diesem Zweck sind, je nach Eignung, die Dachflichen zu
begrunen, Ruckhaltebereiche oder Versickerungsflachen zu er-
stellen oder eine Kombination davon vorzusehen.

* Mit dem Baugesuch hat der Gesuchsteller den Nachweis fiir
Versickerung und/oder Retention zu erbringen.
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§ 9

Durch Brand oder andere Elementarereignisse beschadigte,
teilweise abgebrochene oder mangelhaft unterhaltene Gebaude
und bauliche Anlagen sind innert einer von der Baubehoérde
festgesetzten Frist zu sanieren, zu entfernen oder wiederherzu-
stellen.

§ 10

' Der Raum zwischen strassenseitiger Fassadenflucht und
Grenze der Verkehrsanlage ist grundsatzlich als Garten zu ge-
stalten.

2 Wohnhygienisch oder fiir das Orts- und Landschaftsbild wert-
volle Baume, Vorgarten, Innenhéfe und dergleichen sind zu
schonen.

% Bei der Erstellung von Autoabstellplatzen ist auf den Cha-
rakter des Strassenzuges Rucksicht zu nehmen. Wesentliche
Elemente wie Einfriedungen oder Bepflanzung sind zu Uber-
nehmen oder gleichwertig zu ersetzen. Die Baubehdrde kann
aus gestalterischen Grunden das Erstellen von Autoabstellplat-
zen auf eigenem Grund untersagen.

2.2 Erschliessung

§ 11

! Strassenverzweigungen, Kurven, Einmiindungen sowie Ein-
und Ausfahrten sind Ubersichtlich zu gestalten. Bei Kurven,
Einmindungen sowie Ein- und Ausfahrten sind Einfriedungen,
Baume, Straucher, Pflanzungen, Materiallager und dergleichen
unzulassig, wenn sie die Ubersicht beeintrachtigen.

2 Baume und Straucher, deren Aste liber die Grenze von Ge-
meindestrassen hinausreichen, sind vom Eigentumer zurtckzu-
schneiden. Die lichte Hohe hat Uber Strassen 4.2m, Uber Trot-
toirs sowie Fuss- und Radwegen 3.0m zu betragen.

% Strassennamen, Angaben (iber Leitungen sowie Verkehrs-
signale mussen jederzeit sichtbar sein. Die Einrichtungen der
offentlichen Beleuchtung durfen nicht gefahrdet und die Licht
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ausstrahlung auf Trottoirs und Strassen nicht beeintrachtigt
werden.

* Fir Wohnstrassen, Alleen und dergleichen sind Ausnahmen
moglich.

§ 12

' An Gemeindestrassen diirfen Einfriedungen bis 1.5m Héhe
an den Strassenrand gebaut werden. Einfriedungen, die hdher
als 1.5m sind, missen um mindestens 0.5m von der Strasse
zuruckversetzt werden.

2 Ausnahmen kénnen insbesondere zum Zwecke des Larm-
schutzes gestattet werden, wenn dies mit dem Orts- und Stras-
senbild vereinbar ist.

® Einfriedungen sind &sthetisch befriedigend in das Strassen-
bild einzupassen.

§ 13

' Die Anzahl der erforderlichen und zuldssigen Abstellplatze fiir
Fahrzeuge wird gemass § 22 und Anhang 6 des Zonenregle-
mentes ermittelt.

2 Die Baubehérde kann aus verkehrstechnischen, luft- und
wohnhygienischen oder stadtebaulichen Grinden die Anzahl
der Abstellplatze innerhalb der Bandbreite zwischen Bedarf und
zulassigem Maximum in der Baubewilligung bindend vorschrei-
ben.

® Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge, die nicht als Nebenanlage
zu Bauten gehoren, sind unzulassig, sofern sie nicht im Park-
raumkonzept der Stadt Grenchen vorgesehen sind.

* Bei Bauten mit erheblichem Publikumsverkehr, Wohnsiedlun-
gen und Mehrfamilienhdusern kann die Baubehoérde vorschrei-
ben, dass Abstellplatze fur Motorfahrzeuge von Behinderten
vorzusehen sind.

® Bei bestehenden Bauten, die (iber keine oder weniger Ab-
stellplatze verfligen als dem Bedarf entspricht, kann die Baube-
hoérde die Erstellung von Abstellplatzen verlangen, soweit deren
Erstellung im Hinblick auf die Parkplatzsituation im Quartier er-
forderlich ist. Bei Um- und Anbauten sowie Zweckanderungen
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sind mindestens die gemass § 22 und Anhang 6 des Zonen-
reglementes zusatzlich erforderlichen Abstellplatze auszuwei-
sen.

® Kénnen auf dem Baugrundstiick keine oder nicht geniigend
Abstellplatze fur Motorfahrzeuge erstellt werden, hat die Bau-
herrschaft nachzuweisen, dass dem Grundeigentimer ein im
Grundbuch eingetragenes oder vorgemerktes Recht zur dau-
ernden und unbeschrankten Benutzung von Abstellplatzen auf
einem Grundstuck in angemessener Entfernung zusteht. Als
angemessene Entfernung gilt in der Regel eine Distanz von
maximal 300m vom Baugrundstlick. Die Baubehdérde lasst sol-
che Benutzungsrechte im Grundbuch anmerken.

" Liegen besondere Verhaltnisse vor, welche einen teilweisen
oder ganzlichen Verzicht auf die Erstellung von Abstellplatzen
fur Motorfahrzeuge rechtfertigen, kann die Baubehotrde dem
Grundeigentumer gestatten, die Parkplatzerstellungspflicht
durch die Leistung von Ersatzabgaben abzugelten.

§ 14

' Die Baubehorde kann anordnen, dass in begrundeten Fallen
(Siedlungsstruktur, Topographie, offentliches Interesse, unbe-
friedigende Umgebungssituation und anderes mehr) alle oder
ein Teil der Abstellplatze fur Motorfahrzeuge unterirdisch zu er-
richten sind.

2 Abstellplatze und Ein- und Ausfahrten sind so anzulegen,
dass kein Wasser auf die Strasse fliesst.

* Die Baubehdrde kann im Baugesuchsverfahren Vorschriften
Uber die Sicherheit, die Gestaltung und die Anordnung der Ab-
stellplatze, sowie Uber die Ein- und Ausfahrten erlassen.

§ 15

' Die Baubehdrde kann Bewirtschaftungsvorschriften erlassen.
Sie kann insbesondere anordnen, dass Abstellplatze fur Be-
wohner, Besucher oder Kunden zu nutzen und als solche zu
kennzeichnen sind.

2 Teile von Grundstiicken (Abparzellierungen) und Miteigen-
tumsanteile (Stockwerkeigentum) dirfen nur zusammen mit
den zugehorigen Abstellplatzen veraussert werden. Die Baube
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horde kann verlangen, dass bei der Aufteilung einer Liegen-
schaft in Stockwerkeigentum die Abstellplatze den einzelnen
Miteigentumsanteilen dinglich zugeordnet werden. Sie kann
solche Auflagen im Grundbuch anmerken lassen.

§ 16

' Kénnen oder diirfen die erforderlichen Abstellpldtze nicht in
geeigneter Lage erstellt werden, hat der Grundeigentimer eine
Ersatzabgabe zu leisten. Die Ersatzabgabe flr einen Abstell-
platz betragt:

a) im Zentrum und im zentrumsnahen Gebiet
(Perimeter 1 und 2) Fr. 9‘000.—

b) im Ubrigen Gemeindegebiet (Perimeter 3) Fr.  6°000.—

2 Diese Ansatze beruhen auf dem Stand von 100 Punkten des
Zurcher Baukostenindexes am 1. Oktober 2001. Sie werden
von der Baudirektion alle zwei Jahre, erstmals auf den 1. Janu-
ar 2003, an den Indexstand vom Oktober, erstmals vom Okto-
ber 2002, angepasst.”

* Die Ersatzabgabe wird von der Baubehorde festgesetzt; sie
ist vor Baubeginn zu bezahlen. Die Pflicht zur Zahlung von Er-
satzabgaben kann im Grundbuch angemerkt werden.

* Gegen Beschliisse und Verfiilgungen iber Ersatzabgaben
kann innert zehn Tagen bei der Baubehorde schriftlich und be-
grundet Einsprache erhoben werden.

® Ersatzabgaben werden nicht zuriickerstattet, wenn nachtrag-
lich Abstellplatze fir Motorfahrzeuge erstellt werden.

§ 17

' Flir Mehrfamilienhauser mit mehr als sechs Wohnungen, In-
dustrie- und Gewerbebauten sowie Dienstleistungsbetriebe sind
Abstellplatze fur Velos vorzusehen. Die Baubehodrde legt die
Anzahl Abstellplatze im Baugesuchsverfahren fest.

2 Als Richtwert gilt: Fiir Velos sind mindestens gleich viele Ab-
stellplatze vorzusehen wie fur Motorfahrzeuge im Perimeter 2
maximal zulassig sind.

"' Gemass Verfiigung der Baudirektion vom 6. Januar 2005 betragen die Ersatzabgaben ab
1. Januar 2005 Fr. 8'790.— (Perimeter 1 und 2) bzw. Fr. 5'860.— (Perimeter 3).
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® Mindestens die Halfte der Veloabstellplatze soll (iberdacht
werden. Die Baubehorde kann Ausnahmen gewahren.

§ 18

' Die Inanspruchnahme von &ffentlichem Grund bei Bauarbei-
ten bedarf einer Bewilligung der Baudirektion, welche hierfur ei-
ne Gebuhr gemass Gebuhrenreglement erhebt. Baustellenent-
wasserungen sind bewilligungspflichtig.

2 Offentlicher Grund ist innert Monatsfrist nach Inanspruch-
nahme gemass den Weisungen der Baudirektion Grenchen und
zu Lasten der Bauherrschaft instand zu stellen.

2.3 Gesundheit

§ 19

Bei Wohn- und Schlafraumen im Dachgeschoss muss bei min.
6.0m? Bodenflache die lichte Héhe von 2.2m eingehalten wer-
den.

2.4 Hecken und Uferbestockungen

§ 20

' Hecken und Ufergehdlze sind geschiitzt. Sie diirfen grund-
satzlich weder entfernt noch vermindert werden. Hecken und
Ufergeholze sind wahrend der Bauphase abzuhagen.

2 Im Bereich der geschiitzten Hecken und Ufergehdlze gilt im
Baugebiet ein genereller Bauabstand von 4.0m, ausserhalb des
Baugebietes 10.0m.

* Die Baubehdrde kann innerhalb der Bauzone, das Bau- und
Justizdepartement ausserhalb des Baugebietes aus wichtigen
Grinden Ausnahmen gestatten.

* Bei Entfernung oder Verminderung ist nach den Weisungen
der zustandigen Behorde Ersatz mit artgleicher bzw. standort-
heimischer Bepflanzung zu schaffen.
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3. Schluss- und Ubergangsbestimmungen

§ 21

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements sind alle widerspre-
chenden friheren Bestimmungen aufgehoben, insbesondere:

a) das Bau- und Zonenreglement vom 23. Januar 1987 mit den
seitherigen Anderungen,

b) das Reglement Uber Parkplatze fur Motorfahrzeuge im Zen-
trumsperimeter vom 12. Marz 1992,

c) § 5 des Reglementes Uber Grundeigentumerbeitrage und
-geblhren vom 29. September 1993.

§ 22
' Dieses Reglement tritt mit der Publikation des Genehmi-
gungsbeschlusses des Regierungsrates im Amtsblatt in Kraft.

2 Es findet Anwendung auf alle Verfahren, die nicht durch einen
rechtskraftigen Entscheid erledigt sind.

Von der Gemeindeversammlung der Stadt Grenchen beschlossen am 18. Juni 2002

(GVB Nr. 2012).

Der Stadtprasident

Boris Banga

Der a.o. Stadtschreiber
Rudolf Junker

Vom Regierungsrat genehmigt mit RRB Nr. 2003/1282 vom 1. Juli 2003. Publiziert im
Amtsblatt Nr. 40 vom 3. Oktober 2003.



	1.  Formelle Vorschriften
	
	§1Zweck und Geltung
	§2Baurechtliche Grundordnung
	§3Städtebauliche Leitblätter und Leitplan
	§4Baubehörde
	§5Beschwerde


	2.  Bauvorschriften
	2.1  Ästhetik und Sicherheit
	§6Gestaltung
	§7Terrainveränderungen
	§8Wasserhaushalt, Retention und Versickerung
	§9Beschädigte Bauten und bauliche Anlagen
	§10Vorgartenschutz

	2.2  Erschliessung
	§11Freihaltung des Strassenprofils
	§12Einfriedungen und Stützmauern
	§13Abstellplätze für Motorfahrzeuge a\) Erstel
	§14b\) Gestaltung
	§15c\) Nutzung
	§16d\) Ersatzabgaben
	§17Abstellplätze für Velos
	§18Baustellen

	2.3  Gesundheit
	§19Mindestmasse

	2.4  Hecken und Uferbestockungen
	§20Geschützte Hecken- und Ufergehölze


	3.  Schluss- und Übergangsbestimmungen
	
	§21Aufhebung bisherigen Rechts
	§22Inkrafttreten



